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Die Ambivalenz der Macht 
 
 
Annemarie Pieper, Professorin für Philosophische Ethik, Basel     
 
Macht ist ein Phänomen, das niemanden kalt lässt. Wer Macht hat, wird bewundert, aber auch 
angefeindet. Selbst Gott, dem Allmacht zugeschrieben wird, weckt zwiespältige Gefühle. Während die 
einen in einem Jubelgesang bekennen «Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart», 
stossen sich die anderen an den Unterwerfungsritualen, die ein schlechthin überlegenes Wesen dem 
ohnmächtigen, dadurch gedemütigten Menschen abfordert. Als mündige, emanzipierte Personen 
reagieren wir allergisch auf Machtdemonstrationen seitens kirchlicher und anderer Autoritäten 
 
Einer der Gründe dafür, dass „Macht“ in unserem Alltagsverständnis einen eher negativen Beiklang 
hat, liegt darin, dass Macht eine Form von Gewalt ist. Dies hat durchaus wortgeschichtliche Hinter-
gründe, denn die Wörter Macht und Gewalt sind eng miteinander verwandt, oft geradezu synonym. 
Die lateinischen Ausdrücke potentia und potestas wurden nämlich sowohl mit Macht als auch mit 
Gewalt übersetzt.  
 
Das Wort Gewalt ist für viele noch negativer besetzt als das Wort Macht. Dies hängt damit 
zusammen, dass von Gewalt meistens in Zusammenhängen die Rede ist, in welchen Individuen ihres 
Lebens, ihrer Freiheit, ihrer Menschenwürde beraubt werden. Zwar sprechen wir auch im ausser-
menschlichen Bereich von Gewalt, etwa von Naturgewalten, die in Gestalt von Erdbeben, 
Dürrekatastrophen, Orkanen Überschwemmungen usf. die menschliche Existenz vielfältig bedrohen, 
aber wir pflegen diese Gewalten als blind  zu bezeichnen, weil ihren Zerstörungen in Ermangelung 
eines verantwortlich handelnden Subjekts kein Plan und keine Absicht zugrunde liegt. Gewalt wird 
erst dort zum Skandal, wo sich Macht in Form menschlicher Aggression zielbewusst über die 
Integrität von Menschen hinwegsetzt, um diese zu erniedrigen, zu unterdrücken oder zu vernichten. 
Die Palette eines solchen destruktiven Verhaltens reicht von sexistischen und rassistischen 
Diskriminierungen über Vergewaltigung und Mord bis hin zur radikalen Auslöschung von Völkern 
durch sogenannte ethnische Säuberungen.  
 
Ebenso zahlreich sind die Gründe  für die Ausübung von Gewalt gegen Menschen. Als exemplarische 
Gründe wären hier zu nennen: individuelle Bedürfnisbefriedigung, persönliche Machtgelüste und 
schliesslich Ideologien, die eine bestimmte Weltsicht verabsolutieren, wobei im Extrem das Prinzip 
des Fanatikers fiat iustitia, pereat mundus  zur Rechtfertigung herangezogen wird — Gerechtigkeit, 
wie ich sie verstehe, muss sein, und sollte dabei die Welt zugrunde gehen. Pathologische Fälle lasse 
ich ausser Betracht, weil wir dazu neigen, die im Verbund mit Machtphantasien ausgeübte 
Gewalttätigkeit von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihre Triebe und Affekte nicht 
rational zu kontrollieren vermögen, analog wie die Naturgewalt als blind und daher als nicht 
rechtfertigungsfähig zu betrachten. 
  
Der Begriff der Gewalt als Ausdruck für Macht war ursprünglich durchaus ein positiver Begriff. Die 
indogermanische Wurzel ual  bedeutete «stark sein», und auch das lateinische Verb valere  ist mit 
«bei Kräften sein» resp. «gelten» zu übersetzen. Der Starke, ganz gleich ob er den anderen physisch 
oder geistig überlegen ist, der Starke darf von seiner Kraft Gebrauch machen und Macht über die 
weniger Starken ausüben. Die Ambivalenz des Ausdrucks Gewalt trat mit der Unterscheidung 
zwischen potestas als rechtmässig ausgeübter Macht und violentia  als im Sinne von roher Gewalt 
gebrauchter Macht zutage. Als Kriterium für die Differenz zwischen legitimer und illegitimer Gewalt 
resp. Macht gilt demnach das Recht, sei es im Sinne des religiösen Rechts, demzufolge der Ursprung 
der Gewalt in der göttlichen Ordnung liegt — entsprechend definierte Luther das Wort als Ausdruck 
der geistlichen und das Schwert als Symbol der weltlichen Gewalt qua Macht —; sei es im Sinne des 
moralischen Rechts, das den Eltern bei der Erziehung Gewalt über ihre Kinder einräumt; sei es im 
Sinne des obrigkeitsstaatlichen Rechts, das es erlaubt, Gewalt in Form von Sanktionen bei 
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Normverletzungen auszuüben. Alle Gewalt, die vom Volk ausgeht, ist qua Machtausübung, die auf 
demokratischen Spielregeln beruht, eben dadurch legitimiert.  
  
Wer Gewaltmittel gebraucht, um seinen Willen durchzusetzen, muss sich also auf ein allgemein 
anerkanntes Recht berufen können; andernfalls ist sein Handeln nicht gesellschaftlich sanktioniert. 
Gewalt als blosses «Recht des Stärkeren» zur Befriedigung persönlicher Machtansprüche ist ethisch 
und politisch unzulässig. Die Bedrohungen unserer Lebenswelt durch zunehmende 
Ressourcenknappheit, durch hausgemachte Umweltschäden, durch Waffensysteme, mittels welcher 
die gesamte Menschheit ausgerottet werden kann, durch gesundheitsgefährdende technische 
Errungenschaften usf. werden heute vielfach als unerträgliche Formen von Gewalt empfunden. Auf 
dem Nährboden von Angst und Frustration, verbunden mit Gefühlen absoluter Hilflosigkeit, 
Verzweiflung und Ohnmacht, erzeugt sich ein Klima latenter Gegengewalt, die sich in vielfach 
maskierter Weise vorzugsweise an den jeweils Schwächeren abreagiert, da die eigentlich gemeinten 
Adressaten nicht erreichbar sind. 
  
Je enger der Lebensraum auf dem Globus wird und je dichter die Menschen zusammenrücken 
müssen, desto schwieriger gestaltet sich das Zusammenleben. Was kann man tun, um 
Machtmissbrauch möglichst klein zu halten oder gar nicht erst entstehen zu lassen? Sind 
Herrschaftsstrukturen notwendig, um Gewalt und die Durchsetzung unberechtigter Machtansprüche 
zu verhindern? Oder muss man solche im Gegenteil soweit wie möglich abbauen? Ist eine 
pazifizierende Wirkung nicht eher von einem kollektiven System zu erwarten, das auf einer Ethik der 
Gewaltlosigkeit basiert?  
 
Für den Anfang ist schon viel gewonnen, wenn wir, anstatt ohnmächtig und tatenlos all die Massaker, 
über die die Medien tagtäglich berichten, zu beklagen, in unserer gewohnten Umgebung aufmerksam 
auf die versteckten Formen von Gewalt und illegitimer Machtausübung achten, die gar nicht so 
spektakulär scheinen und doch den Keim für lebensbedrohliche Praktiken in sich bergen.  
  
Naheliegende Beispiele sind die Gewalt gegen Frauen, Kinder und alte Leute. Solange Männer für 
sich ein Überlegenheitsrecht reklamieren und daraus Machtansprüche ableiten, basierend auf der 
archaischen Vorstellung vom natürlichen Vorrecht des Stärkeren, das sich jegliche Beschränkung von 
Macht verbittet, bleiben sämtliche Verhaltensweisen, in denen Frauenverachtung und 
Frauenfeindlichkeit das bestimmende Motiv ist, mehr oder weniger Kavaliersdelikte. Hier gilt es, 
solche Einstellungen als das zu sehen, was sie sind: Verletzungen der Freiheit und Würde der (in 
diesem Fall: weiblichen) Person. Sublimere Formen von Gewalt gegen Frauen haben die 
feministischen Sprachkritikerinnen nachgewiesen, indem sie die frauenfeindlichen Elemente der 
Alltags- und Wissenschaftssprache analysierten. Dies hat immerhin bewirkt, dass man  nicht mehr 
völlig unbedenklich männliche Gattungsbegriffe zur Bezeichnung beider Geschlechter verwendet (die 
Lehrer, die Sportler, die Ärzte), weil das Verständnis dafür wächst, dass Frauen sich dagegen 
auflehnen, wenn sie und ihre Leistungen in der durch die Sprache signalisierten Wirklichkeit qua 
Männerwelt nicht oder nur in verächtlicher Weise vorkommen (Frauen am Steuer, Frauen und Logik 
...). Selbst in Schillers schöne Ode an die Freude können Frauen nicht von Herzen mit einstimmen, 
wenn sie und damit die Hälfte des Menschengeschlechts dabei ausgegrenzt sind: «Alle Menschen 
werden Brüder». Auch wenn die Schwestern unausdrücklich mitgemeint sein sollten: Welchem Mann 
würde es schon gefallen, unter der Bezeichnung Schwestern, Wissenschaftlerinnen oder 
Politikerinnen stillschweigend «mitgemeint» zu sein? 
  
Noch gravierender sind die vielfältig maskierten Formen der Gewalt an Kindern. Die Privilegien, die 
sich Erwachsene gegenüber den schwächsten Mitgliedern der Gemeinschaft glauben herausnehmen 
zu können, bezeugen eine Verrohung von Anstand und Sitte, die darauf hindeutet, dass jemand, der 
seine Begierden nicht unter Kontrolle und damit sich selbst nicht in der Gewalt hat, diesen Mangel an 
Selbstbeherrschung durch Gewaltakte an anderen abreagiert, vorzüglich an solchen, über die 
Herrschaft auszuüben ihm keine grösseren Anstrengungen abverlangt. 
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Der Umgang mit Macht muss gelernt werden. Fehlervermeidung beginnt bei der Erziehung der 
Kinder. Die Einübung in gewaltfreies Miteinanderumgehen gelingt nicht von heute auf morgen und 
schon gar nicht, solange wir nach wie vor Überlegenheit, Durchsetzungskraft, Kämpfertum, 
Verfügungswillen und Macht als zu erstrebende Handlungsqualitäten auszeichnen, da diese auf 
Herrschaftsstrukturen zielen und mittels institutionalisierter Hierarchien ein Machtgefälle erzeugen, 
das alle von der Macht Ausgeschlossenen diskriminiert. In einer Leistungsgesellschaft, in welcher 
Leistung sich weniger durch fachliches und sachliches Können, sondern vor allem durch 
rücksichtslosen Ellenbogeneinsatz definiert, der Führungskraft signalisiert, wird Gewalt als ein 
legitimes Mittel zur Erreichung persönlicher Zwecke nicht nur toleriert, sondern geradezu gefordert. Je 
mehr Macht, desto mehr Prestige, desto mehr gilt man.  
 
Individuelle wie auch kollektive Gewalt, dies möchte ich noch einmal betonen, sind nicht von 
vornherein illegitim. Gewalt ist in dem Ausmass gerechtfertigt, als sie nicht die Freiheitsrechte anderer 
verletzt; andernfalls bedarf es einer ausdrücklichen Ermächtigung zum Einsatz von Gewaltmitteln, 
z.B. zum Schutz bedrohter Freiheitsrechte. So hat das Individuum etwa das Recht, in 
Notwehrsituationen Gewalt anzuwenden, um Leib und Leben zu retten. Und der Staat hat das Recht, 
seine Mitglieder vor Gewalttätern zu schützen, indem er diese aus der Gesellschaft entfernt und in 
Gefängnissen oder Psychiatrischen Anstalten isoliert. Der in solchen Fällen ausgeübte Zwang gegen 
einzelne setzt jedoch nicht das Menschenrecht auf Freiheit und Unverletzlichkeit der Person ausser 
Kraft, sondern wird gerade um dieses Menschenrechts willen ausgeübt und soll andererseits dazu 
dienen, die vorübergehend ihrer Freiheit Beraubten mittels geeigneter Massnahmen wieder in den 
Stand zu setzen, von ihrer Freiheit einen autonomen und selbstverantwortlichen Gebrauch zu 
machen.  
 
Ich bin bisher den Gründen für die negative Bedeutung nachgegangen, die wir den Wörtern Gewalt 
und Macht zuschreiben. Wobei ich beide Wörter als austauschbar behandelt habe. Nun möchte ich, 
gleichsam als die Kehrseite des bisher Ausgeführten, ein positives Verständnis von Macht umreissen, 
das für unser Selbstverhältnis ebenso unverzichtbar ist wie für die zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Im klassischen philosophischen Diskurs wird der Unterschied zwischen Tier und 
Mensch darin gesehen, dass der Mensch seiner selbst mächtig ist. Anders als das Tier, das durch 
seine naturale Ausstattung vollständig determiniert scheint und daher instinktgebunden agiert bzw. 
reagiert, hat der Mensch eine Wahl, insoweit er sich Freiheit zuschreibt. Er befindet sich nicht in der 
Gewalt einer fremden Macht, der Natur etwa oder der Evolution, die alles dem Kausalprinzip 
unterwirft. Vielmehr hat der Mensch sich selbst in der Gewalt, nicht in einem absoluten Sinn, aber 
doch hinsichtlich seiner Lebensgestaltung und Sinnproduktion. Das Wort Selbstbehauptung drückt 
dies anschaulich aus: Er ist nicht gezwungen, einem anderen Haupt zu gehorchen, sondern kann sich 
auf seinen eigenen Kopf und dessen Vernunft verlassen. Indem er sich behauptet, wird er zu einem 
Selbst; er ermächtigt sich zur Freiheit und damit zu selbstbestimmtem Handeln.  
 
Gehen wir zurück zu den Anfängen der Philosophie in Griechenland, so finden wir dort zwei Wörter 
für Macht: arché und dynamis. Arché kann man mit Anfang, Kraft übersetzen. Macht bedeutet dann 
die Kraft, etwas anzufangen, etwas ohne fremde Hilfe aus eigener Kraft hervorzubringen. Das Wort 
dynamis bezieht sich wie sein lateinisches Äquivalent potentia auf ein Können, auf die Fähigkeit 
nämlich, etwas aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit zu überführen und damit Zwecke qua Sinnziele 
zu verwirklichen. Macht wurde demnach von Beginn an als das Wesen der menschlichen Freiheit 
aufgefasst, einer Freiheit allerdings, die nicht schrankenlos ist, sondern dem beliebigen Tun- und 
Lassenkönnen der Willkür eine Grenze setzt. Diese Grenze wird der Freiheit nicht von aussen 
aufgezwungen; sie erwächst aus der Freiheit selber. Es liegt im Interesse der Freiheit, dass sie eine 
Grenze respektiert, die Grenze an der Freiheit der anderen. Um der grösstmöglichen Freiheit aller 
willen ist jedes Individuum dazu verpflichtet, den Gebrauch seiner Freiheit dort einzuschränken, wo es 
auf fremde Freiheit stösst, und dem Selbstbestimmungsrecht anderer ebensoviel Raum zu geben, 
wie man ihn für das eigene Handeln fordert. 
 
Menschliche Freiheit ist Autonomie. Die beiden griechischen Wörter autos und nomos bedeuten: sich 
selbst ein Gesetz geben. Das Gesetz der Freiheit gebietet die Aufrechterhaltung der Bedingungen, 
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unter denen freies Handeln möglich ist — nicht nur für mich, sondern für jedes menschliche Wesen. 
Der autonome, seiner selbst mächtige Mensch nimmt beim Gebrauch seiner Freiheit seine 
Verantwortung gegenüber sich selbst und den Mitmenschen wahr, indem er vernunftbestimmt und 
moralgebunden oder schlicht nach bestem Wissen und Gewissen handelt.  
 
«Wissen ist Macht» lautet ein Slogan, der im ausgehenden 16. Jahrhundert im Zuge des 
Aufkommens der empirischen Wissenschaften verbreitet wurde. Die Macht, die das Wissen 
verschafft, dient der Existenzsicherung der Menschen, die in Kenntnis der aussermenschlichen und 
der menschlichen Natur bessere Vorkehrungen gegen Gefahren treffen und ihre Lebensbedingungen 
verbessern können. Auch die Macht des Wissens kann missbraucht werden. Damit sie zum Wohl der 
Menschen und nicht als Waffe gegen sie verwendet wird, ist moralische Kompetenz nötig, die andere 
Menschen als autonome Individuen ernst nimmt und nicht als Manipuliermasse betrachtet, der man 
autoritär seinen Willen aufdrückt.  
 
Macht — und damit komme ich zum Schluss — erzeugt im sozialen Beziehungsnetz Abhängigkeiten. 
In unserer hochspezialisierten Gesellschaft ist der bzw. die Einzelne den anderen auf einem 
bestimmten Gebiet überlegen, etwa im politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, 
sportlichen Bereich. Dieser Vorsprung im Wissen und Können berechtigt jedoch nicht zu 
eigenmächtigem Handeln. Zwar heisst es in Schillers Wilhelm Tell «Der Starke ist am mächtigsten 
allein», aber das entbindet den einsam Handelnden nicht von der Verantwortung und der Pflicht, sein 
Handeln zu rechtfertigen.  
 
Vor allem in Konfliktfällen und Krisensituationen besteht Informations- und Aufklärungspflicht. In 
Anerkennung der grundsätzlichen Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen als ihrer selbst 
mächtige Individuen ergibt sich aus ethischer Perspektive die Pflicht, die Betroffenen durch 
Wissensvermittlung und Aufzeigen von Konsequenzen in den Stand zu setzen, sich eine eigene 
Meinung zu bilden und darauf gestützt eine Entscheidung zu treffen. Wer Macht hat, muss um das 
Vertrauen der von ihm Abhängigen werben und seine moralische Kompetenz in die Waagschale 
werfen, um den Nachweis zu erbringen, dass er sich nicht von Machtinstinkten leiten lässt, sondern 
vom Care-Prinzip, von der Fürsorge für die ihm unterstellten Personen. Wer Macht über andere 
ausübt, muss dies nach bestem Wissen und Gewissen für deren Wohl tun bzw. um Schaden von 
ihnen abzuwehren. Er ist ethisch verpflichtet, die Interessen der ihm Anvertrauten wahrzunehmen und 
seine Macht so einzusetzen, dass er deren faktische oder potentielle Autonomie respektiert. 
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